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Vorbemerkung 

Diese Arbeit habe ich im Frühjahr 1980 abgeschlossen. Der Fach-
bereich Rechtswissenschaften der Universität Hannover hat sie als Dis-
sertation angenommen. Spätere Veröffentlichungen  wurden soweit 
möglich berücksichtigt. 

Die Herren Prof.  Calliess und Prof.  Haffke  haben die Arbeit durch 
Anregung und Kr i t i k gefördert.  Herr Prof.  Schmidhäuser hat sie in die 
Reihe der strafrechtlichen  Abhandlungen aufgenommen. Die Theodor 
und Helene Klüber Stiftung für Frieden und Lebenshilfe hat den Druck 
großzügig unterstützt. Ihnen allen danke ich. 

Hannover im Januar 1982 
Rainer  Keller 
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I . Einleitung 

1. Erste Eingrenzung 

Wenn einer den anderen verprügelt, ist das Gewalt. Aber auch, ohne 
ihn anzufassen, kann er ihn i n seiner Gewalt haben. Eine Idee, eine 
Ideologie oder die Verhältnisse können Gewalt über die Menschen 
erlangen, wenn die Menschen die Gewalt über sich selber verloren 
haben. Der Bereich dessen, was als Gewalt bezeichnet wird, hat zwei 
Zentren, die körperliche Aggression und das Machtverhältnis. Juristisch 
sind dafür die Bezeichnungen aktuelle, dynamische, personale Gewalt 
einerseits und andererseits statische, strukturelle, konstitutionalisierte 
Gewalt, Gewaltverhältnis gebräuchlich. 

Wenn ein Mensch einen anderen tötet oder verletzt, so w i rd das im 
Strafrecht  in speziellen Tatbeständen erfaßt,  die nicht den Terminus 
Gewalt enthalten, sondern genauere Bezeichnungen, wie »töten4, ,an der 
Gesundheit beschädigen4,,körperlich mißhandeln'. Ob der strafrechtliche 
Terminus ,Gewalt' das gleiche meint oder mehr oder etwas ganz ande-
res, soll hier untersucht werden. Vorab ist klar: Die nach dem StGB 
strafbare  Gewalt muß ein menschliches Verhalten, eine Tat sein, denn 
nur darauf beziehen sich die Straftatbestände. Nicht gemeint sein kann 
also „der stumme Zwang der Verhältnisse" (K.Marx), „the invisible 
hand" (Adam Smith); das Gewaltverhältnis ohne personalen Gewalt-
haber ist nicht strafbare  Gewalt. Personale Gewaltverhältnisse jedoch, 
in denen Menschen über andere Macht haben, sind i m StGB als ,Gewalt' 
erwähnt, z. B. die „Staatsgewalt", die „Gewalt- und Willkürherrschaft", 
die „Gewalt" von Fürsorgepersonen über die von ihnen Abhängigen1. 
Ohne als solche bezeichnet zu werden, sind auch noch andere personale 
Gewaltverhältnisse im StGB thematisiert2. Zu bestimmen, was dabei im 
einzelnen gemeint ist, ist nicht Ziel der vorliegenden Untersuchung. 
Erledigt ist damit das Problem der Gewaltverhältnisse freilich nicht, 
denn wer einen strafrechtlichen  Begriff  bestimmt, w i r k t allemal an 
einem Gewaltverhältnis mit. 

Was in den verbleibenden sehr zahlreichen Gewaltstraftatbeständen 
gemeint ist, kommt in allen sozialen Bereichen vor, vom Hochverrat 

1 §§ 92, 223 b StGB. 
8 Z. B. §§ 170 b, 170 d, 174 ff.,  176. §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des 

StGB. 
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über Vergewaltigung und Raub bis zur Straßenverkehrsnötigung. Nach 
der tatbestandlichen Handlungsbeschreibung muß dabei Gewalt sich 
darauf richten, jemanden zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen, 
ihn zu nötigen. Nur als Zwangsmittel ist »Gewalt4 in diesen Vorschriften 
erwähnt. Sie muß mi t Zwang also in irgendein Verhältnis gebracht 
werden; d. h. sie muß von Zwang auch unterschieden werden. Al ler-
dings tendieren Strafrechtsprechung  und Literatur dahin, Gewalt mi t 
Zwang annähernd zu identifizieren. Auch dann muß es sich aber um 
eine konkrete Zwangsausübung handeln. Die bloße Zwangsmöglichkeit, 
d. h. die Macht, das Gewaltverhältnis, genügt nicht3. 

2. Zur Verbindlichkeit des Redens von Gewalt im Strafrecht 

Sozialwissenschaftliche Untersuchungen zum Thema Gewalt beziehen 
sich je nach dem Erkenntnisinteresse der Einzeldisziplin primär auf 
jeweils eines der beiden Bedeutungszentren des Wortes Gewalt. So war 
die frühere  psychologische Aggressionsforschung  vor allem an der dyna-
mischen Gewalt des einzelnen, die Politologie vor allem an der institu-
tionellen oder strukturellen Gewalt orientiert 1. Die Friedensforschung 
beschäftigt sich mi t beiden Varianten. Dynamische, personale Gewalt 
und strukturelle Gewalt zusammenfassend w i rd hier Gewalt bestimmt 
als Beschränkung der aktuellen Selbstrealisierungsmöglichkeiten des 
Menschen2, letztlich als vermeidbarer Widerspruch zwischen einzelnem 
und Gesellschaft. Danach ist sehr vieles Gewalt. 

Neuere Definitionen des Begriffs  Gewalt im Strafrecht  kommen der 
in der Friedensforschung gefundenen Bestimmung nahe; sie bestimmen 
wie gesagt Gewalt im wesentlichen als Zwangsausübung. Diese Nähe 
des strafrechtlichen  zum sozialwissenschaftlichen Begriff  ist erstaunlich, 
denn im Strafrecht  hat das Reden von Gewalt eine besondere Verbind-
lichkeit: die Strafe. M i t ihr ist ein Gewaltverhältnis hergestellt, das als 
physischer Zugriff  aktualisiert wird, wenn der Verurteilte sich nicht 
fügt. Im Strafrecht  ein Geschehen als Gewalt bezeichnen, kann bedeu-
ten, es mi t Gewalt zu ahnden, unter Umständen mi t lebenslanger Frei-
heitsstrafe (§ 81). I n allen Gewaltstraftatbeständen ist Freiheitsstrafe 
angedroht. 

Die sozialwissenschaftliche Erkenntnis von Gewalt ist meist geleitet 
von dem Interesse, Gewalt zu beseitigen oder doch zu verringern, durch 
psychologische, organisatorische, sozialpolitische oder ähnliche Maß-

3 Das ist unbestritten. Vgl. die Differenzierung  der Zwangsmittel »Abhän-
gigkeitsverhältnis' und »Gewalt' i n § 108. 

1 Kr i t isch zu dieser Arbeitstei lung K l . Horn, Gewalt und Aggression, S. 33. 
2 Vgl. Galtung, Gewalt, Frieden, Friedensforschung,  S. 57. 



2. Zur Verbindl ichkeit des Redens von Gewalt i m Straf recht 15 

nahmen3. Die strafrechtliche  Erkenntnis von Gewalt ist orientiert an 
deren Zurückdrängung durch Strafgewalt.  Deutlich w i rd das davon 
abweichende sozialwissenschaftliche Erkenntnisinteresse formuliert  von 
Hacker: „Probleme, die nur mi t Gewalt gelöst werden können, müssen 
neu gestellt werden4." Zwar können auch sozial wissenschaftliche Unter-
suchungen der Gewalt letztlich auf Beseitigung der Gewalt durch Ge-
walt hinauslaufen 5; der Zusammenhang von Erkennen, Definieren und 
Handeln ist hier jedoch wesentlich lockerer als im Strafrecht.  Wer in 
Anwendung des Strafrechts  Gewalt definiert,  hat wirkliche  Definitions-
gewalt. — Wenn dennoch auch das Strafrecht  Gewalt aufheben soll, so 
darf  der Strafjurist  Gewalt nicht „bekämpfen", nicht durch Gewalt 
ersetzen. Vielmehr muß er sein eigenes Mittel, die Strafgewalt  und die 
Funktionen und Bedingungen ihrer Anwendung, also das Recht  im 
gesellschaftlichen  Zusammenhang reflektieren,  um so die alternativen-
lose Unmittelbarkeit der Gewalt zu ersetzen durch ein anderes. 

I m Strafrecht  versucht man, dem Problem in zwei Schritten gerecht 
zu werden. Zunächst w i rd ungeachtet der Strafbarkeit  ein sehr weiter 
tatsächlicher Bereich — neuerdings fast jede Zwangsausübung — als 
Gewalt erfaßt.  Anschließend w i rd positiv festgestellt, welcher Zwang 
als Mi t te l zu Zwecken verwerflich  ist oder besonders intensiv w i r k t 6 

und deshalb rechtswidrig ist und der Reaktion der Strafgewalt  bedarf. 
Durch die recht ungenauen Kri ter ien der Verwerflichkeit  und Intensität 
entsteht „ für jedermann ein strafrechtliches  Interpretationsrisiko" 7. Um 
privaten Zwang zu verhindern, w i rd die Drohung mi t der staatlichen 
Strafgewalt  verallgemeinert. Man traut den Bürgern anscheinend kaum 
zu, dauerhaft  vernünftig zusammenzuleben und Probleme gewaltlos zu 
regeln, aber zur Vernunft  der Strafgewalt  hat man grenzenloses Ver-
trauen. Ob damit der Zusammenhang von privater Gewalt und Straf-
gewalt hinreichend reflektiert  ist, läßt sich bezweifeln. Immerhin ist im 
Grundgesetz von Demokratie die Rede, damit w i rd der Vernunft  der 
Bürger einiges zugetraut. 

Die Bestimmung strafrechtlicher  Tatbestände ist orientiert an Zielen. 
Es sollen bestimmte ,Güter4 geschützt werden. Der weite, die Straf-
gewalt entgrenzende Begriff  privater Gewalt ist orientiert an einzelnen 
Subjekten, deren jedes, gerade wei l es zunächst einzelnes  ist, vorab das 

8 Bei der Friedensforschung ist dieses Interesse im Namen f ix iert .  Zur 
Aggressionsforschung:  Hacker, Aggression, Die Brutal is ierung der modernen 
Welt, S. 15; vgl. auch Werbik, Theorie der Gewalt, S. 6. 

4 A.a.O. 
5 Vgl. Dencik, Plädoyer für eine revolutionäre Konfl iktforschung,  S. 247 ff. 
• Zum Tei l werden auch andere Generalklauseln, Güterabwägungen ein-

geführt,  dazu später. 
7 Wolf gang Naucke, Generalklauseln, S. 16. 


